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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Schnedlitz und weitere Abgeordnete haben am  
11. Juli 2025 unter der Nr. 2901/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 
Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts im 2. Quartal 2025 an mich  gerichtet. 
 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:  
 
Zu den Fragen 1 bis 3, 7, 9 und 11: 

➢ Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbei-
ter und sonstige Hilfskräfte waren im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 in Ih-
rem Kabinett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach Vertragsbediensteten 
und Beamten, sowie Datum des jeweiligen Beginns oder der Beendigung der Beschäfti-
gung) 

➢ Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbei-
ter und sonstige Hilfskräfte waren im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 in Ih-
rem Kabinett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach Vertragsbediensteten 
und Beamten, sowie Datum des jeweiligen Beginns oder der Beendigung der Beschäfti-
gung) 

➢ Auf welcher Rechtsgrundlage basierten die Dienstverhältnisse der in den Fragen 1 und 
2 genannten Mitarbeiter in Ihrem Kabinett? 

➢ Welche Mitarbeiter des Kabinetts waren im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 
direkt beim Bund angestellt? 

➢ Welche Mitarbeiter des Kabinetts waren im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 
nicht direkt beim Bund angestellt? 

➢ Wurden in Ihrem Kabinett im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 Mitarbeiter 

über Arbeitsleihverträge beschäftigt? (Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und mit wem 

wurden diese Arbeitsleihverträge geschlossen?) 
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Ich darf auf meine Antwort auf die parlamentarische Anfrage Nr. 2823/J vom 10. Juli 2025 
verweisen. Im Zeitraum vom 08. April 2025 bis 10. Juli 2025 waren in meinem Kabinett, 
exklusive Kanzlei, Sekretariatsmitarbeiter:innen und sonstiger Hilfskräfte, insgesamt 17 
Mitarbeiter:innen beschäftigt, darunter eine B-Referentin, Frau Andrea Leistner-Mayer bis  
22. April 2025.  
 
Im gleichen Zeitraum waren außerdem 5 Assistent:innen (davon 4 VB – 1 ab 22. April 2025, 1 
bis 04. Mai, 1 ab 02. Juni), 1 Arbeitskraftüberlassung (Wien Holding GmbH), 2 Sekretär:innen 
(VB), 2 Kanzlist:innen (1 Beamter, 1 VB) und 2 Chauffeur:innen (1 Beamter, 1 VB) tätig. 
 
Zu den Fragen 4 bis 6 sowie 8 und 10: 

➢ Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025, die 
sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter Ihres Kabinetts inklusive Kanzlei-, Sekreta-
riatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte ergaben? (Bitte um getrennte Auflistung nach 
Kalendermonat.) 

➢ Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025, die 
sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter Ihres Kabinetts exklusive Kanzlei-, Sekreta-
riatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte ergaben? (Bitte um getrennte Auflistung nach 
Kalendermonat.) 

➢ Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025, die 
sich aus der Beschäftigung aller Personen, die in Ihrem Kabinett mit Agenden der Öf-
fentlichkeitsarbeit betraut waren, ergaben und mit welchen konkreten Aufgaben wa-
ren diese betraut? (Bitte um getrennte Auflistung nach Kalendermonat.) 

➢ Wie hoch waren die monatlichen Kosten im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 
der direkt beim Bund angestellten Mitarbeiter?  

➢ Wie hoch waren die monatlichen Kosten im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 
der nicht direkt beim Bund angestellten Mitarbeiter? 

 

Im Zeitraum 01. April bis 30. Juni 1  2025 betrugen die Personalkosten im Kabinett  

(exkl. Reisekosten): 

 
Exkl. Assistenzkräfte und Chauffeure   € 468.936,00 
Inkl. Assistenzkräfte und Chauffeure   € 587.506,00 
 

Davon entfielen im abgefragten Zeitraum € 139.624,00 (exkl. Reisekosten) auf jene Personen, 

die mit Agenden der Öffentlichkeitsarbeit betraut waren. 

 
 
Zu Frage 12: 

➢ Wurden in Ihrem Kabinett im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 Trainees oder 
sonstige Mitarbeiter von NGOs, Interessensvertretungen, Unternehmen oder Tochter-
organisationen, etc. beschäftigt? (Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und von welcher Inte-
ressensvertretung, welchem Unternehmen, etc. bzw. bitte um genaue Aufschlüsselung 
der Funktion, Rechtsgrundlage und genauen daraus anfallenden Kosten) 

 
Hier darf ich auf meine Antwort auf die parlamentarische Anfrage Nr. 1026/J vom  
7. April 2025 verweisen. Abgesehen von dort genannten Mitarbeiter:innen wurden in meinem 
Kabinett im Zeitraum 1. April 2025 bis 30. Juni 2025 keine Trainees oder sonstige 

 
1 Sonderzahlungsmonat 
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Mitarbeiter:innen von NGOs, Interessensvertretungen, Unternehmen oder 
Tochterorganisationen, etc. beschäftigt. 
 
Zu den Fragen 13 und 14: 

➢ Wie viele Überstunden sind im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 angefallen 
und welche Kosten waren damit verbunden? (Bitte um genaue Auflistung nach einzel-
nen Beschäftigten, Funktion, Datum, Kosten, Anzahl, sowie Grund der Überstunden in 
Ihrem gesamten Kabinett) 

➢ Wurden in ihrem Kabinett im Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 Belohnungen, 
Boni, Abfertigungen, etc. bezahlt? (Bitte um genaue Auflistung nach einzelnen Beschäf-
tigten, Funktion, Rechtsgrundlage, Höhe und Grund) 

 
Für den Zeitraum 1. April 2025 bis 30. Juni 2025 wurden bis dato keine Einzelüberstunden  
abgerechnet.  
 
Festzuhalten ist, dass nur für jene Mitarbeiter:innen des Kabinetts pauschal oder einzelne 
Überstunden ausbezahlt werden, mit welchen keine Sonderverträge geschlossen wurden. Bei 
Sonderverträgen bzw. sondervertraglichen Zusatzvereinbarungen werden mit den darin 
vereinbarten Sonderentgelten bzw. All-in-Bezügen sämtliche Mehrdienstleistungen 
abgegolten. 
 
Im Zeitraum 1. April 2025 bis 30. Juni 2025 wurden an die 2 Kanzlist:innen meines Kabinetts 
Belohnungen in der Höhe von je € 150,00 ausbezahlt. 
 
Zu Frage 15: 

➢ Welche detaillierten sonstigen Kosten sind im Zeitraum von 01.04.2025 bis 30.06.205 
in Ihrem Kabinett im Zusammenhang mit Personal oder Beratungen angefallen? (Bitte 
um genaue Aufstellung sämtlicher Kosten) 

 
Im abgefragten Zeitraum gab es im Kabinett keinen freien Dienstvertrag.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Peter Hanke 
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